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Betrifft

Bebauungsplan Nr. 287 "Gelmer - Industriegebiet Hessenweg / dstlich des Dortmund-Ems-
Kanals"

Neubau der norlichen ErschlielBungsstichstralRe (gegentber der vorh. StraRe Kdstendeel)

- Baubeschluss Stral’enbau -

Beratungsfolge

| 04.06.2020  Bezirksvertretung Miinster-Ost Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung

Der von der nts Ingenieurgesellschaft mbH aufgestellten Ausfihrungsplanung (Lageplan Nr. 11040
Blatt 1(2) und Ausbauquerschnitt Nr. 11041 Blatt 1(3), Blatt 2(3) und Blatt 3(3) vom April 2020) und
der baulichen Ausfiihrung wird zugestimmt.

Il. Finanzielle Auswirkungen

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Stadt Miunster keine Baukosten entstehen. Die Baukosten
fur die StraBenbauarbeiten der geplanten Industriestral3e in Hohe von ca. 660.000 € (brutto) tber-
nimmt die ErschlieBungsunternehmerin ,Wirtschaftsférderung Miinster GmbH (WFM)*“.

Die Industriestral3e wird nach Fertigstellung entsprechend den Vereinbarungen des Erschlie3ungs-
vertrages von der Stadt Minster GUbernommen. Als Folgekosten fallen zuséatzlich jahrlich Unterhal-
tungskosten von rd. 6.600 € an.

Begrindung

1. Voraussetzungen

Die Ausfuhrungsplanung der IndustriestraBe wurde auf Grundlage der 2. und 4. Anderung des Be-
bauungsplans Nr. 287 ,Gelmer — Industriegebiet Hessenweg/ dstlich des Dortmund-Ems-Kanals* er-
stellt. Die 2. Anderung des B-Plans Nr. 287 ist bereits seit dem 04.04.1997 rechtskraftig; die
4. Anderung des B-Plans Nr. 287 ist mit deren Verdoffentlichung im Amtsblatt der Stadt Miinster am
23.08.2019 in Kraft getreten.

Fur die geplante Industriestrale wurde im Mai 2019 ein ErschlieBungsvertrag zwischen der Stadt

Minster und der ErschlieBungsunternehmerin ,WFM® geschlossen. Dieser Vertrag regelt u.a., dass
die WFM den Bau dieser Straf3e in eigenem Namen und auf eigene Rechnung durchfthrt.
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2. Beschreibung der Baumaflnahme

Die geplante Industriestral3e schliel3t an die bereits vorhandene Fahrbahn der StralBe Hessenbusch
(gegentberliegend zur Stralle Kostendeel) an und erweitert somit das bestehende Industriegebiet
Hessenweg in ndrdliche Richtung. Die Industriestral3e dient u.a. der ErschlieBung der Westfalen AG
(Verlagerung des Betriebsstandortes der Westfalen AG von Gremmendorf nach Gelmer in das Indust-
riegebiet Hessenweg).

Die vorliegende Planung umfasst die Ausgestaltung dieser Stral3e als Stichstrafl3e mit einer Wende-
schleife flur Lastziige am nordwestlichen StralRenende. Die geplante grundsatzliche Gesamtquer-
schnittsbreite der IndustriestralRe betragt geman der 2. und 4. Anderung des B-Plans Nr. 287 12,50 m
(ohne Bankette). Die Aufteilung des Stral3enquerschnittes gestaltet sich wie folgt (von Sudwesten
nach Nordosten): 1,50 m Gehweg, 6,50 m StralB3enfahrbahn; 2,50 m Parkstreifen/ Grinstreifen und
2,00 m Gehweg. Die Errichtung der StraRenfahrbahn der Industriestral3e ist in Asphaltbauweise vor-
gesehen; zudem beinhaltet die Ausfihrungsplanung gemal dem aktuellen Standard der Stadt Mins-
ter die Oberflachenbefestigung der Gehwege mittels Betonplatten sowie die des Parkstreifens mittels
Verbundsteinpflaster. Die vorliegende Planung umfasst fernerhin die Pflanzung einzelner Stral3en-
baume.

Bauen fur Alle: Eine Uberpriifung der Ausfuhrungsplanung hinsichtlich der ,Barrierefreiheitsanforde-
rungen an offentliche Strallenraume” ist im Rahmen der Amterbeteiligung erfolgt.

3. Ausschreibung und Bau
Gemal ErschlieBungsvertrag erfolgen Ausschreibung und Baudurchfihrung dieser Malinahme durch
die ErschlieBungsunternehmerin ,WFM®. Die WFM plant den Baubeginn flir dieses Jahr.

Nach dem derzeitigen Planungsstand sind innerhalb der nérdlichen ErschlieBungsstral3e Leitungsver-
legungen seitens der minsterNETZ GmbH geplant.

4. Beitrage Dritter/Zuschisse

Die geplante ErschlieBungsstichstraf3e wird durch die WFM hergestellt. Im Erschlieungsvertrag vom
24./28.05.2019 wurde vereinbart, dass mit der Herstellung der StraRe durch die WFM und Ubernah-
me durch die Stadt Minster, die ErschlieBungsbeitrage nach dem BauGB fiir die ErschlieRungsstich-
stral3e als abgeldst gelten. ErschlieBungsbeitrdge werden nicht mehr erhoben.

5. Genehmigungen/Vereinbarungen
Fur diese StralRenbaumafl3inahme sind keine Genehmigungen erforderlich.

6. Liegenschaftliche Regelungen
Liegenschaftliche Regelungen sind erforderlich und werden im Zuge eines notariellen Vertrages zwi-
schen der Stadt Munster und der ErschlieBungsunternehmerin ,WFM* abgewickelt.

Die Anwohner und Eigentimer werden entsprechend dem Serviceversprechen des Amtes fur Mobili-
téat und Tiefbau frihzeitig Uber die Mal3nahme informiert.

Innerhalb der ErschlieBungsstichstrale ist der Neubau einer Kanalisation vorgesehen. Die Be-
schlussvorlage zum Kanalbau hat die Nummer V/0402/2020.

1.V.
gez.

Denstorff
Stadtbaurat

Anlagen

V/0403/2020



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	BESCHLUß
	FOLGE
	Beschlußvorschlag
	PfadBegründungA
	Begründung
	PfadBegründungE
	Anlage
	FLD_SIDAT

